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14.417 s Pa. IV. Nachbesserung der Pflegefinanzierung 

Stellungnahme des SGV 

 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 9. September 2015 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband 

(SGV) das oben erwähnte Geschäft zur Stellungnahme unterbreitet. Für die Gelegenheit uns aus 

Sicht der rund 1‘650 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir 

Ihnen.  

 

Mit der neuen Bestimmung wird die Zuständigkeit für die Pflegefinanzierung im interkantonalen 

Verhältnis geregelt. Wenn jemand in ein ausserkantonales Pflegeheim eintritt, soll künftig in 

jedem Fall klar sein, welcher Kanton für die Restkosten der Pflege aufkommt. Die Vorlage sieht 

vor, dass der Kanton, in dem jemand seinen Wohnsitz hat, auch dann für die Restkosten der 

Pflege aufkommen muss, wenn diese Person in einem anderen Kanton in ein Pflegeheim 

eintritt oder ambulant gepflegt wird. Demnach begründet der Aufenthalt in einem Pflegeheim 

keine neue Zuständigkeit.  

 

Der Schweizerische Gemeindeverband begrüsst die in der Parlamentarischen Initiative 

vorgeschlagene Bestimmung vollumfänglich. Die Klarstellung der Zuständigkeit ist insbesondere 

auch für die Städte und Gemeinden relevant, da in zahlreichen Kantonen die Gemeinden in die 

Pflegefinanzierung eingebunden sind oder die Restfinanzierung der Pflege sogar vollständig zu 

übernehmen haben.  

 

Die vorgeschlagene Regelung der Zuständigkeit bringt für Kantone und Gemeinden zudem 

Rechtssicherheit bei interkantonalen Sachverhalten. Sie ist auch aus inhaltlicher Sicht klar zu 

begrüssen. Zum einen macht es Sinn, dass die Zuständigkeiten betreffend Pflegefinanzierung 

analog zur Regelung von Art. 21 ELG bei den Ergänzungsleistungen (und der Sozialhilfe) gleich 

ausgestaltet werden. Zum andern werden damit nicht Kantone (und Gemeinden) benachteiligt, 

welche über ein gutes Angebot an Pflegeheimplätzen verfügen.  

 

Die gleiche Regelung – keine Wohnsitzbegründung mit Heimeintritt – existiert bereits in 

kantonalen Gesetzen bezüglich der Zuständigkeit im interkommunalen Verhältnis (vgl. Art. 9 

Abs. 5 Pflegegesetz Kanton Zürich). Auch hier besteht Kompatibilität, was zu begrüssen ist.  
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Gerne nehmen wir die Gelegenheit war, um im Zusammenhang mit der Pflegefinanzierung auf 

ein nach wie vor ungelöstes Problem hinzuweisen: Die 2011 in Kraft getretene Neuordnung der 

Pflegefinanzierung führte zu einer Entlastung der Krankenversicherer und zu einer 

Mehrbelastung der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand übernimmt nach Abzug der 

Krankenversicherungsbeiträge und der Eigenbeteiligung der versicherten Person die 

Restfinanzierung. Da die Beiträge der Krankenversicherer und die Eigenbeteiligung auf einen 

fixen Frankenbetrag plafoniert sind, gehen sämtliche Kostensteigerungen voll zulasten der 

öffentlichen Hand. Je nach kantonalem Finanzierungsmodell sind die Städte und Gemeinden 

von diesen Kostensteigerungen überdurchschnittlich belastet: in mindestens 10 Kantonen 

müssen die Städte und Gemeinden zu 100% für die Restkosten aufkommen. Der sogenannte 

Restfinanzierer ist zum Hauptfinanzierer geworden. Die zunehmenden Kosten der Pflege 

verdrängen damit in zunehmendem Mass und Umfang die Erfüllung anderer öffentlicher 

Aufgaben.  

 

Damit die Kostensteigerungen im Pflegebereich von allen an der Finanzierung beteiligten 

Trägern aufgefangen werden, müssten daher die in der bundesrätlichen Verordnung 

festgelegten Krankenversicherungsbeiträge zwingend der Pflegekostenentwicklung angepasst 

werden. Durch eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge werden die 

Krankenversicherer auch wieder stärker in die Verantwortung bezüglich Kostensteuerung und 

Kostenkontrolle eingebunden.  

 

Angesichts der zunehmenden Belastung des Finanzhaushaltes der öffentlichen Hand sind 

zwingend alternative Finanzierungsmodelle, wie zum Beispiel die Einführung einer 

Pflegeversicherung, zu prüfen. Der bis Ende Jahr erwartete Bericht des Bundesrates zu den 

längerfristigen Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege (Postulat 12.3604 Fehr) sollte 

auftragsgemäss auch verschiedene Varianten einer Pflegeversicherung aufzeigen.   

 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen in der weiteren politischen Diskussion zu berücksichtigen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerischer Gemeindeverband 

Präsident Direktor 

  
Hannes Germann Reto Lindegger 

Ständerat 

 

 

 

 



 

 

Sehr geehrtes Kommissionspräsidium 
Geschätzte Kommissionsmitglieder 
 
Besten Dank für die Einladung zum oben erwähnten Vernehmlassungsverfahren.  
Der SGB unterstützt die Bemühungen der ständerätlichen Kommission, Klarheit darüber zu 
schaffen, welcher Kanton für die Höhe des Beitrages der versicherten Person an die Pflegekos-
ten sowie für die Restfinanzierung von Pflegeleistungen bei ausserkantonalem Aufenthalt zustän-
dig ist. Mit der vorgeschlagenen Lösung soll eine wichtige Lücke bei der Umsetzung der Pflege-
finanzierung geschlossen werden. 

Gemäss Vorschlag soll der Herkunftskanton für die Festsetzung der Restfinanzierung nach sei-
nen eigenen Regeln zuständig sein. Diese Regelung befriedigt nicht vollumfänglich. Da die Re-
geln des Herkunftskantons und des Standortkantons unterschiedlich sein können, kann es dazu 
kommen, dass neue Deckungslücken auftreten. Ein ausserkantonaler Heimaufenthalt oder eine 
ausserkantonale vorübergehende Inanspruchnahme von Spitexleistungen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass Restkosten der KVG-Pflege auf die betroffenen Personen überwälzt werden. Der SGB 
beantragt deshalb, dass die vorgeschlagene Lösung in dem Sinne ergänzt wird, dass keine neue 
Deckungslücken auftreten können.  

Tatsache aber ist, dass damit nicht alle ausgewiesenen1 Probleme, die sich bei der Umsetzung 
der Pflegefinanzierung zeigen, gelöst sind. Dabei fallen die ungelösten Probleme bei der Berech-
nung der Restkosten oder bei den Regeln der Akut- und Übergangspflege besonders ins Ge-
wicht. Sie belasten die Privathaushalte zusätzlich, unabhängig von den Eigenleistungen, die sie 
bei der KVG-Pflege bereits übernehmen. 

Die KVG-pflichtigen Pflegeleistungen sind auf der Verordnungsebene abschliessend aufgeführt. 
Im erläuternden Bericht zu dieser Vernehmlassung wird auf die mangelhaften Grundlagen und 
die fehlende Transparenz bei den Heimkosten zur Festsetzung der Restfinanzierung hingewie-
sen. Zentral ist die vollständige Bestimmung und Erfassung der Pflegekosten (Vollkosten). Da 
hier Mängel bestehen, werden Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen immer wieder 

                                                        
1 Erläuternder Bericht zu dieser Vernehmlassung; Bericht Preisüberwacher vom September 2011 
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KVG-Pflegeleistungen unter dem Titel „Betreuungskosten“ verrechnet, obwohl sie gemäss Gesetz 
höchstens 20% des höchsten Pflegetarifs bezahlen müssen.  

Für den SGB ist unverständlich, dass im Rahmen der vorliegenden Pa.Iv. mit dem Titel „Nach-
besserung der Pflegefinanzierung“ keine greifende Lösung vorgelegt wird. Der vorliegende Ent-
wurf muss mit einer Lösung in diesem Bereich ergänzt werden. 

Bekannt sind auch die Probleme bei der Umsetzung der Akut- und Übergangspflege. Dabei han-
delt es sich um Pflegeleistungen, die im Anschluss an einen Spitalaufenthalt notwendig sind. Bei 
der Einführung der Pflegefinanzierung wollte der Gesetzgeber für diese Übergangspflege keine 
Finanzierungslücke für die Patientinnen und Patienten. Die Dauer der Übergangspflege wurde 
auf zwei Wochen festgelegt. 

In der Praxis werden heute bei der stationären Übergangspflege nur die KVG-Pflegekosten nach 
den Regeln der Spitalfinanzierung aufgeteilt. Die Hotelleriekosten gehen ganz zu Lasten der Pati-
entinnen und Patienten. Die Übergangspflege funktioniert auf diese Weise nicht und ist nicht im 
Sinne des Gesetzgebers umgesetzt worden. Die Pa.Iv. Humbel (14.448) weist auf dieses Problem 
hin und verlangt eine entsprechende Präzisierung des KVG. Der SGB unterstützt diese Forde-
rung, wonach die Leistungen der Akut- und Übergangspflege vollumfänglich (Pflege, Betreuung, 
Behandlung/Therapie sowie Hotellerie) nach den Regeln der Spitalfinanzierung vergütet werden. 
Der SGB beantragt, die in der Pa.Iv. Humbel vorgeschlagene Lösung in die vorliegende Vorlage 
zu integrieren und dabei die Dauer der Übergangspflege deutlich zu verlängern. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Christina Werder 
Präsident       Zentralsekretärin 
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Vernehmlassungsantwort 
14.417 s Pa.Iv. Nachbesserung der Pflegefinanzierung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 9. September 2015 hat uns die ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit (SGK-SR) eingeladen, zu einem Vorschlag zur Umsetzung der überwiesenen par-

lamentarischen Initiative 14.417 Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur 

Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbeding-

ungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Seitens des sgv können wir die vorgeschlagene Anpassung von Art. 25a Abs. 5 KVG unterstützen. 

Eine ähnliche Anpassung beim ELG hat dazu beigetragen, dass die Zuständigkeitsstreitigkeiten 

spürbar reduziert werden konnten. Wir erhoffen den gleichen Effekt im Bereich der Pflegefinanzie-

rung. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor Vizedirektor 
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Vernehmlassung Pa. Iv. 14.417 „Nachbesserung der Pflegefinanzierung“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns in Ihrem Schreiben vom 9. September 2015 eingeladen, zum Vorentwurf zur 

Umsetzung der parlamentarischen Initiative 14.417 „Nachbesserung der Pflegefinanzierung“ 

Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns dafür und nehmen wie folgt Stellung: 

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) begrüsst das Ziel der Vorlage, wonach in jedem 

Fall klar sein soll, welcher Kanton für die Restfinanzierung von Pflegeleistungen die 

ambulant oder in einem Pflegeheim erbracht werden, zuständig ist. Dieses Problem scheint 

durch die vorgeschlagene Umsetzung gelöst zu werden. Allerdings besteht mit diesem 

System die Möglichkeit, dass aufgrund von Differenzen zwischen den kantonalen Beiträgen 

eine Deckungslücke entsteht. Die nicht gedeckten Kosten seien dann durch die versicherte 

Person zu tragen. 

Für die SKS ist eine solche Regelung nicht akzeptabel. Sie führt dazu, dass pflegebedürftige 

Personen je nach Konstellation der beiden betroffenen Kantone hohe Kosten übernehmen 

müssen. Zudem ist es aufgrund der kantonal unterschiedlich geregelten Pflegefinanzierung 

für Betroffene schwierig abzuschätzen, ob überhaupt und in welchem Ausmass sie Kosten 

übernehmen müssen. Dadurch entsteht eine unnötige zusätzliche Belastung für 

pflegebedürftige Personen. 

 

 

http://www.konsumentenschutz.ch/
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Die SKS spricht sich deshalb gegen die vorgeschlagene Umsetzung aus. Stattdessen 

empfiehlt sie, im Interesse der betroffenen PatientInnen ein Finanzierungssystem zu 

entwickeln, in welchem die Zuständigkeit klar festgelegt ist und die Restfinanzierung in 

jedem Fall vollständig unter den betroffenen Kantonen geregelt wird. 

Sollte trotzdem ein System gewählt werden, welches eine Kostenbeteiligung der 

PatientInnen nicht ausschliesst, muss sichergestellt sein, dass sich Betroffene einfach über 

die anfallenden Kosten informieren können. Um umfassende Information und Transparenz 

zu gewährleisten reicht es nicht aus, die zahlreichen kantonal unterschiedlichen Beiträge 

öffentlich zu publizieren, sondern es muss eine Anlaufstelle geschaffen oder definiert 

werden, welche PatientInnen über die zu erwartenden Kosten in ihrem konkreten Fall 

informiert. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

  

Freundliche Grüsse 

 

  

Sara Stalder, Geschäftsleiterin Ivo Meli, Projektleiter Gesundheit 
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